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Studienreglement für den Bachelor-Studiengang
Data Science & Artificial lntelligence
der Hochschule für lnformatik FHNW

Die Direktorin der Hochschule für lnformatik FHNW erlässt, gestützt auf der Studien- und Prü-

fungsordnung der Hochschule für lnformatik FHNW vom 15. September 2025 (StuPO), das vor-

liegände Stuäienreglement für den Bachelor-Studiengang Data Science & Artificial lntelligence.

1. Zulassung

Die Zulassungsvoraussetzungen richten sich nach S 3 StuPO. Die Anmeldung erfolgt gemäss

den Angaben im AnmeldeportalONLA.

Studienanwärterinnen und Studienanwärter für ein Studium mit integrierter Praxis gemäss $ 3

Abs. 5 StuPO müssen mit der Anmeldung/bis Studienbeginn einen Arbeitsvertrag gemäss den

Anforderungen von Art. 3 Verordnung des WBF über den Zugang zu Fachhochschulstudien-
gängen mitlntegrierter Praxis vom 1. Dezember 2021(SR 414.715, Verordnung WBF) mit ei-

iern-geeigneten Unternehmen einreichen. Der Arbeitsvertrag wird von der Studiengangleiterin,

vom Studiengang leiter im Rah m en des Zulassungsverfahrens validiert.

2. Anforderungen für einen erfolgreichen Studienabschluss

Der Bachelor-Studiengang Data Science & Artificial lntelligence wird erfolgreich abgeschlossen,

wenn:
a) in allen Modulgruppen gemäss Tabelle 1 die minimal verlangte Anzahl ECTS-Punkte er-

worben worden sind,
b) über alle Modulgruppen der Tabelle 1 mindestens 172 ECTS erworben wurden,

ci die Bachelor-Thesis und zwei weitere Projekte bestanden wurden und

d) mindestens 180 ECTS-Punkte enruorben wurden.
ei in einem Studium mit integrierter Praxis gemäss S 3 Abs. 5 StuPO der Nachweis über

den absolvierten Praxisanteil entsprechend Art. 3 Verordnung WBF in einer Unterneh-

mung vorliegt. Der Nachweis muss durch die Studiengangleiterin, den Studiengangleiter

validiert sein.

Tabelle 1: Modulgruppen mit minimal geforderter Anzahl ECTS

Modulgruppe (MG) Minimale Anzahl ECTS

L Mathematische KomPetenzen 12

2. Datenanalyse 15

3. lnformatik & rammierung 10

4. Datenverarbeitung & lnfrastruktur 12

5. Machine Learning 7

6. Angewandte Data Science 11

7. Datenvisualisieru 4

8. Kommunikation I
9. Geistes- und Wirtschaftswissenschaften 14

1 0. Arbeitsweltkom petenz 10

11. Challenges und Projekte 42
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Freie Gredits:
Gemäss 2. b) müssen über die Modulgruppen der Tabelle 1 mindestens 172 ECTS erworben

werden. Die restlichen 8 ECTS können durch:
- weitere frei wählbare Module aus den Modulgruppen in Tabelle 1 erworben werden, oder

Module aus anderen Studiengängen der Hochschule für lnformatik FHNW oder anderen

Hochschulen (FH, universitäre HS im In- und Ausland) enivorben werden (Vorausset-

zung: die extern erworbenen Module müssen auf einem Leistungsausweis ausgewiesen

sein und dürfen inhaltlich nicht einem Modul des Studiengangs entsprechen).

3. Assessment

Studierende, welche
- weniger als 15 ECTS in den mathematischen Modulgruppen (MG 1_u1d MG 2) und

- weniger als 12 ECTS in den fachlichen Modulgruppen (MG 3 bis MG 7)

enrvorben haben, befinden sich in der Assessmentphase.

Studierenden, welche nach einem Studienjahr die Assessmentphase noch nicht bestanden ha-

ben, kann die Studiengangleitung Auflagen in der Studienorganisation machen.

Nach spätestens vier Semestern muss das Assessment bestanden sein.

4. Studienrichtung

Falls die nachfolgende Bedingung erfüllt ist, wird die Studienrichtung vergeben und beurkundet:

Studienrichtung <Data Science for Sustainability>: '18 Kompetenzen nachgewiesen (die

relevanten Kompetenzen sind im Dokument <Ausbildungsziel und Kompetenzen> der

Studienrichtungen aufgelistet und auf der Lernplattform des Studiengangs abgelegt).

5. Schlussbestimmung

Dieses Studienreglement tritt am 15. September 2025 in Kraft.

Windisch, 15. September 2025

Erlassen von

Prof. Dr. Doris Agotai
Direktorin der Hochschule für lnformatik FHNW
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